Vertragsbedingungen 

Hundeschule Hundepfote, 54526 Landscheid-Hof Hau

1. Es dürfen nur Hunde am Unterricht / Kurs teilnehmen, die dem Alter entsprechend über den vollen Impfschutz verfügen.

2. Jeder teilnehmende Hund muss über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügen. Das Bestehen einer solchen ist bei der Anmeldung, spätestens jedoch vor der ersten Übungsstunde der Trainerin nachzuweisen.

3. In begründeten Fällen kann die Trainerin nach eigenem Ermessen den Unterricht abbrechen oder beenden, eine anteilige Erstattung der Kosten bzw. ein Nachholen des Unterrichtes wird zugesichert.


4. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

5. Sollte nach erfolgter schriftlicher Anmeldung vor der ersten Übungsstunde ein Rücktritt erfolgen, wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 € einbehalten, es sei denn der Rücktritt erfolgt aus einem Grunde, der nicht in der Sphäre des Teilnehmers liegt (z. B. höhere Gewalt).


Nach Teilnahme an der ersten Übungsstunde ist kein Rücktritt möglich, es sei denn, dass dieser aus einem Grunde erfolgt, der nicht in der Sphäre des Teilnehmers liegt (z. B. höhere Gewalt). In diesem Falle ist die Gebühr im Verhältnis der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistung zur Gesamtleistung zu entrichten.

6. Der Vertrag wird zunächst für 3 Monate, gerechnet ab der 1. Einzelstunde schriftlich abgeschlossen. Die Kündigung muss von Seiten des Vertragsnehmers 14 Tage vor Ablauf, gerechnet ab dem Tag der Gültigkeit, schriftlich erfolgen, ansonsten verlängert er sich stillschweigend um einen weiteren Monat. 

Der Vertrag für Welpenerziehung hat eine Laufzeit von 10 Wochen, gerechnet ab der 1. Einzeltrainingseinheit. Die Kündigung muss von Seiten des Vertragsnehmers 14 Tage vor Ablauf, gerechnet ab dem Tag der Gültigkeit, schriftlich erfolgen, ansonsten verlängert er sich stillschweigend um einen weiteren Monat. Die monatlichen Kosten betragen dann 55,00 € pauschal für alle Trainingseinheiten des jeweiligen Ausbildungsstandes.

7. Die Teilnahmegebühr ist per Barzahlung oder Überweisung für die komplette Vertragslaufzeit spätestens 8 Tage bzw. der 2. Unterrichtsstunde jeweils im Voraus zu zahlen. 
8. Der Unterricht findet nicht nur auf dem Trainingsgelände statt – es kann auch ein anderer Ort gewählt werden. (Stadt, Wald etc.)

9. Die Trainerin kann in dringenden Fällen den Unterricht absagen.


Bei Ausfall der Übungsstunden von mehr als einer Woche (z.B. Ferien in der Hundeschule)
 wird der Vertrag 

entsprechend um die Zeit verlängert.

Bei Läufigkeit einer Hündin wird der Vertrag um zwei Wochen verlängert. Hier ist wegen des Trainings unbedingt Rücksprache mit der Trainerin zu halten.

10. Der Erfolg ist abhängig vom Teilnehmer/in und dem Hund und wird nicht garantiert.

11. Für Schäden, die vom Hund oder Teilnehmer/in verursacht werden – haftet der/die Teilnehmer/in.

12. Soweit gesetzlich nicht anders geregelt, übernimmt die Trainerin bzw. deren Erfüllungsgehilfe/n keine Haftung für Sach-, Vermögens- oder Personenschäden, die durch gezeigte Übungen bzw. deren Anwendung entstehen. Ebenso wenig für Verletzungen oder Schäden durch teilnehmende Hunde. Begleitpersonen sind hiervon in Kenntnis zu setzen. 

13. Das Betreten des Hundeplatzgeländes ist außerhalb der Übungsstunden und ohne Beisein der Trainerin nicht gestattet.



14. Die Haftung für andere als die unter Ziffer 11 verursachten Schäden, die nicht Leben, Körper und Gesundheit betreffen, übernimmt die Trainerin bzw. deren Erfüllungsgehilfe/n nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Zur Kenntnis genommen und anerkannt:    Datum:  FORMTEXT 

     
Unterschrift: _________________

